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Ansprechpartner der Stadt Tessin
Funktion Name Telefon E-Mail
Der Bürgermeister Herr Maik Ritter bürgermeister@tessin.de
Sekretariat Frau Müller 038205 / 781-23 info@tessin.de
Personal und Organisation
Amtsleiterin Frau Haas 038205 / 781-40 personal@tessin.de
Personal Frau Redmer 038205 / 781-14 personal@tessin.de
Kindertagesstätten Frau Kluwe 038205 / 781-11 kita@tessin.de
Hort Frau Bauch 038205 / 781-13 schulhort@tessin.de
Schule, Schulküche, Archiv Frau Sengbusch 038205 / 781-27 schule@tessin.de

archiv@tessin.de
EDV Herr Müller 038205 / 781-12 it@tessin.de
EDV Herr Roß 038205 / 781-28 it@tessin.de
Finanzen
Amtsleiter Herr Schenke 038205 / 781-30 finanzen@tessin.de
Haushalt & Finanzen Frau Giertz 038205 / 781-41 finanzen@tessin.de
Steuern & Abgaben Frau Züge 038205 / 781-32 steuern@tessin.de
Steuern & Abgaben Frau Schmidt 038205 / 781-20 steuern@tessin.de
Geschäftsbuchführung Frau Jonas 038205 / 781-39 finanzen@tessin.de
Kassenleiterin Frau Schmidts 038205 / 781-29 kasse@tessin.de
Kasse Frau Hilgenfeld 038205 / 781-44 kasse@tessin.de
Vollstreckung & Kasse Frau Kopp 038205 / 781-43 kasse@tessin.de
Liegenschaften Frau Konietzke 038205 / 781-45 liegenschaften@tessin.de
Ordnung und Soziales
Amtsleiter & 2. stellvertr. Bürgermeister Herr Rosenow 038205 / 781-15 ordnungsamt@tessin.de
Ordnungsamt Frau Jahncke 038205 / 781-26 ordnungsamt@tessin.de
Gewerbeamt Frau Burchert 038205 / 781-18 gewerbe@tessin.de
Kulturamt Frau Teubner 038205 / 781-21 kultur@tessin.de
Wohngeld Frau Küenle 038205 / 781-34 wohngeld@tessin.de
Meldeamt Herr Jahnke 038205 / 781-24 meldeamt@tessin.de
Standesamt & Friedhofswesen Herr Reising 038205 / 781-33 standesamt@tessin.de
Bauverwaltung & Gebäudemanagement 
Amtsleiter & 1. stellvertr. Bürgermeister Herr Krönke 038205 / 781-19 bauamt@tessin.de
Bauverwaltung Frau Loerzer 038205 / 781-35 bauamt@tessin.de
Bauverwaltung Frau Küper 038205 / 781-42 bauamt@tessin.de
Bauverwaltung Frau Gohlke 038205 / 781-36 bauamt@tessin.de
Gebäudemanagement Herr Stahl 038205 / 781-31 gebaeude@tessin.de
Kommunales Recht, Wahlen, Vergabe
Amtsleiterin Frau Kasten 038205 / 781-38 kr@tessin.de
Sachbearbeiterin Frau Guhlke 038205 / 781-17 kr@tessin.de

INFORMATION
Stadtverwaltung Tessin
Alter Markt 1, 18195 Tessin
Tel: 038205 / 781-23
Fax: 038205 / 781-50
info@tessin.de

Öffnungszeiten:	
Dienstag	 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag	 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr

SERVICE
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Frühlingsgruß des Bürgermeisters
Liebe Bürgerinnen und Bürger der Region Tessin,
nach den langen Wintermonaten zieht nun endlich wieder 
der Frühling in unsere schöne Stadt ein. Die ersten Pflanzen 
beginnen zu blühen, die Tage werden länger und heller, und 
überall in Tessin spürt man, wie neues Leben erwacht. Aller-
dings war der Winter 2025/2026 deutlich spürbar. So sind 
sowohl im Stadtgebiet als auch in den Ortsteilen zahlreiche 
Schäden an Straßen und Gehwegen entstanden. Die Verwal-
tung erarbeitet derzeit ein Konzept, um unsere Wege wieder 
instand zu setzen. Hierfür bitte ich Sie herzlich um Geduld.
Der Frühling ist eine Zeit des Neubeginns – und auch eine Zeit 
der Begegnung. In den kommenden Wochen laden verschie-
dene Veranstaltungen dazu ein, gemeinsam Zeit zu verbrin-
gen, miteinander ins Gespräch zu kommen und unsere leben-
dige Gemeinschaft zu genießen. Ob bei örtlichen Festen wie 
dem Ostermarkt in Selpin am 28.03.2026, bei kulturellen Ver-
anstaltungen, Vereinsaktivitäten oder bei einem Spaziergang 
durch unsere Straßen und Anlagen – der Frühling bietet vie-
le schöne Gelegenheiten, unsere Region neu zu entdecken. 
Besonders herzlich lade ich Sie am 30.04.2026 auf den Alten 
Markt zum alljährlichen „Maibaumsingen“ mit den Kindern 
unserer Kindertageseinrichtungen ein.

Mein Aufruf gilt allen Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen so-
wie engagierten Helferinnen und Helfern, die mit viel Einsatz 
dazu beitragen, dass Tessin lebendig, freundlich und blüten-
reich bleibt. Als Bürgermeister würde ich mich sehr freuen, 
wenn Sie am 11.04.2026 am Frühjahrsputz- und Pflanztag teil-
nehmen. Ihr Engagement macht unsere Stadt zu einem Ort, 
an dem man sich wohlfühlt.
Auch unserem Bauhof möchte ich an dieser Stelle danken. 
Zunächst galt es, den Winterdienst sicherzustellen und an-
schließend die Schäden durch Schmelzwasser unter Kontrolle 
zu bringen. Gleichzeitig arbeiten wir derzeit an einem Hoch-
wasserschutzkonzept, denn unsere Recknitz verzeichnete am 
22.02.2026 den höchsten Pegelstand seit Beginn der digitalen 
Aufzeichnungen. Durch die fortschreitende Renaturierung 
der Recknitz ist es umso wichtiger, hier einen sicheren und 
nachhaltigen Weg zu gehen.
Ich lade Sie herzlich ein, die kommenden Frühlingswochen 
bewusst zu genießen, an unseren Veranstaltungen teilzuneh-
men und die besondere Atmosphäre unserer Region gemein-
sam zu erleben.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine sonnige, gesunde 
und blütenreiche Frühlingszeit.
Herzliche Grüße

Ihr Bürgermeister

GRUSSWORTE DES BÜRGERMEISTERS
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Aufruf zur ehrenamtlichen Tätigkeit als Wahlhelfer/in
Als Tag der Wahl des 9. Landtages für Mecklenburg – Vorpom-
mern hat die Landesregierung Sonntag, den 20. September 
2026 festgelegt. Für die Absicherung eines reibungslosen Ab-
laufs am Wahltag ist das Amt Tessin auf die Unterstützung eh-
renamtlicher Wahlhelfer/innen angewiesen.
Im Amtsgebiet sind voraussichtlich 14 Wahlvorstände zu beset-
zen. Jeder Wahlvorstand setzt sich aus einem Wahlvorsteher, 
seinem Stellvertreter sowie drei bis sieben Beisitzern zusam-
men. Der Wahlvorstand leitet und überwacht die Wahlhand-
lung und ermittelt das vorläufige Wahlergebnis im Wahlbezirk.
Mitglied in einem Wahlvorstand kann jeder werden, der in der 
Gemeinde wahlberechtigt ist.
Als Wahlhelfer benötigen Sie keine besonderen Vorkenntnis-
se. In Vorbereitung auf den ehrenamtlichen Einsatz finden 
Schulungen zur Einweisung der Wahlvorstände statt. Für die 
Ausübung eines Wahlehrenamtes erhalten alle Mitglieder eine 
Aufwandsentschädigung.
Wir bitten hiermit alle interessierten Bürgerinnen und Bürger 
aus dem Amt Tessin, sich für die Übertragung eines Wahleh-
renamtes zur Verfügung zu stellen.
Für folgende Wahlbezirke suchen wir engagierte Wahlhelfer/
innen zur Unterstützung:
Wahlbezirk (vorläufig) Wahllokal
Cammin Dorfgemeinschaftshaus
Gnewitz Begegnungsstätte

Grammow Begegnungsstätte
Nustrow Dorfgemeinschaftshaus
Selpin Gemeinderaum
Stubbendorf Begegnungsstätte Gnewitz
1/Tessin Volksparksaal
2/Tessin Kindergarten „Spielhaus/Kunterbunt“
3/Tessin Kindergarten „Zum Regenbogen“
4/Tessin Gemeindehaus Vilz
Thelkow ehemalige Schulküche
Zarnewanz Kulturhaus (Saal)
901/Briefwahl Rathaus Tessin
902/Briefwahl Rathaus Tessin

Wenn Sie sich als Wahlhelfer/in zur Verfügung stellen wollen, 
melden Sie sich bitte bis zum 30.04.2026 bei uns. Sie können 
Ihre Personendaten (Name, Geburtsdatum, Anschrift, Einsatz-
wunsch, Telefonnummer, E-Mail – Adresse) formlos schriftlich 
an die Wahlbehörde geben: Amt Tessin, Gemeindewahlleitung, 
Alter Markt 1, 18195 Tessin. Interessenbekundungen per Mail 
richten Sie bitte an wahlen@tessin.de.
Für Ihre Bereitschaft bedanken wir uns im Voraus!

Tessin, den 10.03.2026

H. Kasten
Gemeindewahlleiterin

Amtliche Bekanntmachung der Blumenstadt Tessin
Aufstellungsbeschluss und frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zum Vorent-
wurf des Bebauungsplanes Nr. 17 „Wohngebiet am Golfplatz“
Die Stadtvertretung der Blumenstadt Tessin hat auf ihrer Sit-
zung am 15.09.2022 den Aufstellungsbeschluss für den Bebau-
ungsplan (B-Plan) Nr. 17 „Wohngebiet am Golfplatz“ gefasst. Der 
Aufstellungsbeschluss wird hiermit ortsüblich bekanntgemacht.
Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im Regelverfahren 
nach § 8 - 10 BauGB mit Umweltprüfung und einem 2-stufigen 
Beteiligungsverfahren.
Auf der Sitzung des Bauausschusses am 12.01.2026 wurde der 
Vorentwurf der Satzung über den B-Plan Nr. 17, bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil 
B), und die Begründung gebilligt. Zudem wurde der Beschluss 
zur Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung zum Vorentwurf des B-Planes Nr. 17 gemäß § 3 
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB gefasst.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt durch Ein-
stellung der Planunterlagen in das Internet und durch öffentli-
che Auslegung im Rathaus der Blumenstadt Tessin. Es wird die 
Möglichkeit gegeben, sich an der Planung zu beteiligen, indem 
die Planunterlagen eingesehen und Äußerungen hierzu abge-
geben werden.
Die Blumenstadt Tessin möchte in Zusammenarbeit mit einem 
privaten Vorhabenträger am nordöstlichen Rand der Stadt auf 
einer rund 49.000 m² großen Fläche, geteilt in 2 Wohngebiete ca. 
20 Mehrfamilienhäuser mit jeweils ca. 12 Wohnungen und ca. 20 
Einfamilienhäuser entwickeln.
Die Blumenstadt Tessin möchte dadurch Angebote neben dem 
fehlendem, unbezahlbaren Wohnraum in der Hansestadt Ros-
tock unterbreiten. Durch eine hervorragende Anbindung an die 

A20 und über die Regionalbahnlinie RB11 Wismar – Bad Dobe-
ran – Rostock – Tessin besteht eine außerordentlich günstige 
Verbindung zwischen Tessin und dem Oberzentrum Rostock.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 17 „Wohngebiet 
am Golfplatz“ umfasst
im Teilgeltungsbereich 1
die Flurstücke 371, 372, 373/1, 375 und 376
sowie Teilflächen der Flurstücke 345 und 373/2 der Flur 5
und
die Flurstücke 81/3 und 81/11
sowie Teilflächen der Flurstücke 81/1, 123, 134/19 der Flur 8
und

im Teilgeltungsbereich 2
die Flurstücke 430, 431 und 432 der Flur 5
der Gemarkung Tessin.
Der Teilgeltungsbereich 1 wird begrenzt
• im Norden durch Kleingärten,
• im Nordostendurch den Golfplatz,
• im Südosten durch gewerbliche Flächen
• im Süden durch die Straße „Am Umsteigebahnhof“ 

und die Eisenbahntrasse
und
• im Westen durch die Straße „Am Bahnhof“.

Der Teilgeltungsbereich 2 wird begrenzt
• im Norden durch die Straße „Am Bahnhof“,



Nr. 02/2026	 – 5 –	 Tessiner Land

• im Osten durch gewerbliche Flächen,
• im Süden durch Grünflächen und
• im Westen durch Flächen für die Landwirtschaft.
Der Plangeltungsbereich ist im anliegenden Lageplan dargestellt.
Der Vorentwurf der Satzung über den B-Plan Nr. 17 und der 
Vorentwurf der Begründung werden vom

02.04.2026 bis einschließlich 04.05.2026
auf der Internetseite der Blumenstadt Tessin (https://stadt-tessin.
de/bekanntmachungen) veröffentlicht und können dort während 
der Auslegungsfrist eingesehen werden.
Die zu veröffentlichenden Unterlagen werden zusätzlich über 
das Internetportal des Landes Mecklenburg-Vorpommern (ht-
tps://www.bauportal-mv.de/bauportal/Plaene_in_Aufstellung) 
zugänglich gemacht.
Während der Dauer der genannten Auslegungsfrist können von 
jeder Person Bedenken und Anregungen als Stellungnahmen zum 
Vorentwurf des B-Planes Nr. 17 vorgebracht werden.

Stellungnahmen können elektronisch/per E-Mail übermit-
telt werden an: geistert@t-online.de.
Stellungnahmen können bei Bedarf auch auf anderem Wege ab-
gegeben werden, und zwar per Post an die Blumenstadt Tessin, 
Amt für Bauverwaltung und Gebäudemanagement, Alter Markt 

1, 18195 Tessin oder per E-Mail an: bauamt@tessin.de oder
zur Niederschrift im Amt für Bauverwaltung und Gebäudema-
nagement der Blumenstadt
Tessin, Alter Markt 1, 18195 Tessin während der Sprechstunden:
dienstags 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
donnerstags 09:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den B-Plan Nr. 
17 unberücksichtigt bleiben können.
Es wird ferner darauf hingewiesen, dass die Planunterlagen zu-
sätzlich zur Veröffentlichung im Internet im oben genannten 
Zeitraum im Amt für Bauverwaltung und Gebäudemanagement 
der Blumenstadt Tessin, Alter Markt 1, 18195 Tessin öffentlich 
ausliegen (andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit ge-
mäß § 3 Absatz 2 Satz 2 und Satz 4 Nr. 4 BauGB).

Stadt Tessin

Satzung der Stadt Tessin über den

Bebauungsplan Nr. 17 "Wohngebiet am Golfplatz"
M 1:1.000

Gemarkung Tessin

Flur 5 und 8

Plangebietsgröße       74.773 m²

davon Teilgeltungsbereich 1    69.925 m²

davon Teilgeltungsbereich 2      4.848 m² 

Planzeichnung (Teil A)
Es gilt die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung vom 21. November
2017 (BGBl. l S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 l Nr. 176) geändert worden ist
und die Planzeichenverordnung (PlanzVO) in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 l S. 58), zuletzt
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 I Nr. 189).

Erstellt auf der Grundlage einer Vermessung durch den Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur Eric Hiltscher
vom 12.03.2025 als Datei "H2022-418_acad2010_ETRS89.DWG" und Luftbilder aus www.gaia-mv.de vom
27.10.2025.

Bebauungsplan Nr. 17
"Wohngebiet am Golfplatz"

Darstellungen ohne Normcharakter

Allgemeines Wohngebiet

Straßenverkehrsfläche

Normative Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 3 BauNVO)

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Sonstige Planzeichen

Planzeichenerklärung

Flurstücksbezeichnungz. B.

Flurstücksgrenze

100

Maß der baulichen Nutzung
(§ 5 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Gewerbegebiet / allgm. Wohngebiet

max. Zahl der Vollgeschosse

bauliche Anlagen, Bestand

Übersichtsplan
Maßstab ca. 1: 25.000

Gewerbegebiet

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für die Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Flurgrenze

Text (Teil B)
Textliche Festsetzungen (TF)

Art der baulichen Nutzung

Es werden allgemeine Wohngebiete nach § 4 BauNVO ausgewiesen.

Zulässig sind
- Wohngebäude,
- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht
  störende Handwerksbetriebe,
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke

Nicht zulässig sind
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, einschließlich der gemäß § 13a BauNVO zulässigen
  Ferienwohnungen,
- Anlagen für Verwaltungen,
- Gartenbaubetriebe,
- Tankstellen.
(§ 1 Abs. 5 und 6 Nr. 1 BauNVO)

1.

1.1

1.1.1

Es wird ein Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO ausgewiesen.

Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden
Gewerbebetrieben.

Zulässig sind
- Gewerbebetriebe aller Art einschließlich Anlagen zur Erzeugung von Strom oder Wärme aus solarer
  Strahlungsenergie oder Windenergie, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe,
- Geschäfts- , Büro- und Verwaltungsgebäude,
- Tankstellen,
- Anlagen für sportliche Zwecke.

Ausnahmsweise können zugelassen werden
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die
  dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet
  sind,
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke,
- Vergnügungsstätten.

1.2

Abgrenzung des Maßes der baulichen Nutzung

Hydrant

Darstellungen ohne Normcharakter

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für den Erhalt von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b und Abs. 6 BauGB)

Löschwassertank  Nutzvolumen bis 200 m³

Straßenverkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

hier:     Rad- und Fußgängerbereich

WA / GE

 GR / GRZ

TF:

max. Grundfläche / max. zulässige Grundflächenzahl

Textliche Festsetzungen

Grünfläche

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Verfasser: Dipl. Ing. Wolfgang Geistert
                   Kirchenstrasse 11
                   18 292 Krakow am See
                   Tel. : 038457/ 51 444

hier: Feldhecke

Im allgemeinen Wohngebiet WA 3 sind sonstige nicht störende Gewerbebetriebe allgemein zulässig.
(§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauNVO)

Gehölzfläche

Erhaltung Bäume

Zweckbestimmung hier: öffentliche Straßenverkehrsfläche

Zweckbestimmung hier: Spielplatz

Anpflanzung Bäume

Maß der baulichen Nutzung

Die Größe der gemäß DIN 277-1:2016-01 ermittelten Brutto-Grundfläche des 4. Vollgeschosses darf
maximal 90 % der Größe der Brutto-Grundfläche des 3. Vollgeschosses betragen.
(§ 16 Abs. 5 BauNVO)

2.

Garagen

Oberirdische Garagen sind im allgemeinen Wohngebiet WA 1 unzulässig.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 BauNVO)

3.

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft,
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

In den Verkehrsflächen der Planstraßen A bis C, am Geh- und Radweg zum Regionalbahnhof und in der
Grünfläche am Regionalbahnhof sind 72 Bäume der Arten
  Feld-Ahorn Acer campestre,
  Vogelbeere Sorbus aucuparia,
  Wildapfel Malus sylvestris      oder
  Wildbirne Pyrus pyraster

als Hochstämme, mindestens 3 x verpflanzt, mit einem Stammumfang 14/16 cm, mit Dreibocksicherung
anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten.
Die Bäume sind bis zu einer Höhe von 2,50 m astfrei zu halten.
Die Pflanzstandorte können bei Bedarf um bis zum 10 m verschoben werden.

4.

4.1

Anpflanzung und dauerhafter Erhalt einer mehrreihigen Feldhecke mit vorgelagertem Krautsaum

- Pflanzung mit den Arten
 Schlehe   Prunus spinosa,
 Weißdorn   Crataegus monogyna,
 Hasel   Corylus avellana,
 Hundsrose  Rosa canina          und
 Eberesche   Sorbus aucuparia
  sowie
 Stieleiche   Quercus robur        und
 Bergahorn     Acer pseudoplatanus

  als einzelne großkronige Überhälter.

- Sträucher: ≥ 60/100 cm, dreitriebig, Pflanzabstand im Verband 1,0 x 1,5 m
- Bäume: Abstände von 15 - 20 m untereinander, Stammumfang 12/14 cm mit Zweibocksicherung
- Mindestreihenzahl 3 im Abstand von 1,5 m incl. beidseitiger Saum von 2 m Abstand vom Stammfuß
- Mindestbreite 7 m, Mindestlänge 50 m
- Sicherung der Pflanzung gegen Wildverbiss durch Schutzeinrichtungen, die frühestens nach 5
  Jahren entfernt werden kann
- Nachpflanzung der Bäume bei Ausfall, bei Sträuchern bei einem Ausfall von > 10%
- Verankerungen der Bäume nach dem 5. Standjahr entfernen
- Pflegemaßnahmen des Strauchsaumes beschränken sich auf seitliche Schnittmaßnahmen, um
  ein weiteres Ausbreiten zu verhindern

4.2

Die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Flächen der allgemeinen
Wohngebiete sind wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und zu begrünen oder zu
bepflanzen.

4.3
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Vorentwurf für frühzeitige
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung

Hinweis zu 2 Ausschreibungen von landwirtschaftliche Flächen
Die Blumenstadt Tessin schreibt landwirtschaftliche Flächen  
ab dem 01.01.2027 zur langfristigen Verpachtung aus.
Alle weiteren Informationen u. a. Flächenaufstellungen,  

Vertragsbedingungen usw. finden Sie auf unserer Homepage  
https://www.stadt-tessin.de/bekanntmachungen.
Kontakt: Tel. 038205/781-32, E-Mail: steuern@tessin.de

Bekanntmachung des Wasser- und Bodenverbandes „Trebel“
Bahnhofstraße 47, 18507 Grimmen, Telefon: 038326/6532-0
E-Mail: wbv-trebel@wbv-mv.de Grimmen, den 26.01.2026
Internet: wbv-trebel.wbv-mv.de

Gewässerschautag 2026
Der Wasser- und Bodenverband „Trebel” führt gemäß § 5 der 
Satzung des Wasser- und Bodenverbandes „Trebel“ für das Ver-
bandsgebiet die jährliche öffentliche Verbandsschau in Form 
eines Gewässerschautages für die unterhaltungspflichtigen Ver-
bandsgewässer durch.
Zeit: Donnerstag, den 16.04.2026, 10:00 Uhr
Ort: Landkulturhaus Leyerhof

18513 Wendisch Baggendorf, Leyerhof 65

Ablauf:
1.	 Fachthema: Unterhaltung der Trebel als Gewässer erster 

Ordnung, Referent: Dezernat 43 - Staatlicher Wasserbau, 
Hochwasser- und Küstenschutz, Unterhaltungsaufgaben 
Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpom-
mern

2.	 Stand Gewässerunterhaltung 2026
3.	 Problembesprechungen bzw. Diskussion
Die im Anlagenbestand befindlichen unterhaltungspflichti-
gen Gewässer des Verbandes sind auf der Homepage unter  
wbv-trebel.wbv-mv.de einzusehen.

gez. Dr. Schnepper
Verbandsvorsteher
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Die Blumenstadt Tessin  
bietet Bauwilligen die Möglichkeit  
ihren Traum vom eigenen Heim  
zu verwirklichen
Bauen Sie auf unserem neuen Wohngebiet 
„Am Recknitzpark 2“!
Aktuell sind noch Grundstücke verfügbar
1.	 Kaufpreis: 160,00 EUR/m² für Einfamilienhäuser
2.	 Grundstücksgröße: 470 – 1.100 m²
3.	 alles aus einer Hand
4.	 keine Reservierungs- oder Maklergebühren
5.	 vollerschlossen
6.	 B-Plangebiet, daher keine Baugenehmigung notwendig 

(nur Bauanzeige)
7.	 Baubeginn ab sofort
8.	 unverbindliche Vormerkungen sofort möglich
9.	 Auch bereits reservierte Grundstücke können angefragt 

werden. Die Reservierungsfrist beträgt max. 8 Wochen.
Kontakt:
Tel. 038205/781-45, Fax: 038205/781-50 
E-Mail: liegenschaften@tessin.de

Aufgrabungen im Stadtgebiet  
von Tessin und in  
den amtsangehörigen Gemeinden
In den vergangenen Monaten kam es im gesamten Stadtgebiet 
von Tessin sowie in den amtsangehörigen Gemeinden zu einer 
erhöhten Anzahl von Aufgrabungen.
Diese Maßnahmen standen überwiegend im Zusammenhang 
mit notwendigen Arbeiten an der unterirdischen Infrastruktur, 
insbesondere an Versorgungsleitungen für Wasser, Abwasser, 
Strom und Telekommunikation. Das Amt Tessin weist darauf 
hin, dass diese Eingriffe zur Sicherstellung einer modernen und 
zuverlässigen Versorgung unerlässlich sind.
Gleichzeitig sind allen Beteiligten die damit verbundenen Ein-
schränkungen für Anwohnerinnen und Anwohnern des Amtes 

Nachruf
Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von

Günter Eickfeldt
Über mehrere Jahrzehnte war Günter Eickfeld  

als sportlicher Verantwortlicher des TSV Einheit Tessin 
eine prägende Persönlichkeit des Vereinslebens. 

Mit großem Engagement, Leidenschaft für den Sport  
und unermüdlichem Einsatz hat er die Entwicklung  

des Vereins maßgeblich begleitet und gestaltet.

Sein Wirken galt stets dem Wohl des Vereins,  
den Sportlerinnen und Sportlern sowie besonders  

der Förderung des Nachwuchses. 
Viele Generationen von Mitgliedern haben von seinem 

Einsatz, seiner Erfahrung und seiner Verbundenheit  
zum TSV Einheit Tessin profitiert.

Mit Günter Eickfeld verliert der TSV Einheit Tessin  
einen Menschen, der den Verein über lange Zeit  

mit Herz, Verlässlichkeit und Verantwortungsbewusstsein 
geprägt hat.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden  
und allen, die ihm nahestanden.

Im Namen der Blumenstadt Tessin
Maik Ritter

Bürgermeister
Tessin, Februar 2026

Information an die Grundstücks-
eigentümer der Gemeinde Selpin
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Selpin hat in der  
Sitzung vom 29.01.2026 beschlossen, die Hebesätze
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen 
Flächen (Grundsteuer A) auf 338 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 350 v. H.
rückwirkend ab 01.01.2026 anzuheben.
Gemäß § 25 Abs. 3 Grundsteuergesetz ist bis zum 30. Juni 
eines Kalenderjahres mit Wirkung zu Beginn dieses Kalen-
derjahres der Beschluss über die Festsetzung oder Änderung 
eines Hebesatzes zu fassen.
Gleiches gilt für den Hebesatz der Gewerbesteuer gemäß § 16 
Abs. 3 Gewerbesteuergesetz.
Die Änderungsbescheide für die Gewerbesteuer wurden  
bereits zugestellt, für die Grundsteuer erhalten Sie die  
geänderten Bescheide demnächst per Post.
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Öffentliche Bekanntmachung
Aktuelle Fundsachen
Folgende Sache wurde am 15.10.2025 als Fund gemeldet:
Fundnummer: 09/2025
Funddatum: 15.10.2025
Fundgegenstand: schwarzrotes Riverside Fahrrad und grüne 
Gepäckträgertasche
Aufbewahrung bis: 14.04.2026
Der Eigentümer der o.g. Fundsache wird hiermit aufgefordert, 
sein Recht am Eigentum bis zum 14.04.2026 bei uns anzumel-
den.

Folgende Sache wurde am 02.12.2025 als Fund gemeldet:
Fundnummer: 10/2025
Funddatum: 02.12.2025
Fundgegenstand: Vorhängeschloss
Aufbewahrung bis: 01.06.2026
Der Eigentümer der o.g. Fundsache wird hiermit aufgefordert, 
sein Recht am Eigentum bis zum 01.06.2026 bei uns anzumel-
den.

Folgende Sache wurde am 17.12.2025 als Fund gemeldet:
Fundnummer: 11/2025
Funddatum: 17.12.2025
Fundgegenstand: Schlüsselbund (3 Schlüssel + rot/silbernes 
Schlüsselband)
Aufbewahrung bis: 16.06.2026
Der Eigentümer der o.g. Fundsache wird hiermit aufgefordert, 
sein Recht am Eigentum bis zum 16.06.2026 bei uns anzumel-
den.

Folgende Sache wurde am 02.03.2026 als Fund gemeldet:
Fundnummer: 01/2026
Funddatum: 02.03.2026
Fundgegenstand: kleiner brauner Ledergeldbeutel
Aufbewahrung bis: 01.09.2026
Der Eigentümer der o.g. Fundsache wird hiermit aufgefordert, 
sein Recht am Eigentum bis zum 01.09.2026 bei uns anzumel-
den.

Melden sich die Eigentümer innerhalb dieser Fristen nicht, so 
hat der Finder / die Finderin Anspruch auf den gefundenen Ge-
genstand.
Wird dieses Recht vom Finder / von der Finderin nicht wahr-
genommen oder handelt es sich bei den Fundsachen um in 
öffentlichen Gebäuden oder Verkehrsmitteln gefundene Ge-
genstände, wird per Gesetz die Gemeinde des Fundorts selbst 
Eigentümer der Sachen.
Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist wird über die Fundsache 
anderweitig verfügt.
Wenn Sie vermuten, dass es sich hierbei um Ihr Eigentum han-
delt, wenden Sie sich bitte an das:

Amt Tessin
Einwohnermeldeamt
Alter Markt 1
18195 Tessin
Tel. 038205/78124

Spende
Am 18.10.2025 waren wir zu Gast im Tessinum und hatten ei-
nen fantastischen Tag rund um den Apfel. Es wurde viel ge-
lacht, probiert und gemeinsam gefeiert – ein rundum gelunge-
nes Event, bei dem wir sehr gerne dabei waren!
Der Höhepunkt: Das Tessinum hat uns die Einnahmen des Ta-
ges in Höhe von 1.000 € gespendet! Wir freuen uns riesig über 
diese wertschätzende Unterstützung unserer Jugendarbeit.
Ein herzliches Dankeschön an das gesamte Team vom Tessi-
num für die Einladung und die großzügige Spende. Das Geld 

Tessin bewusst.
Aktuell wird mit Nachdruck daran gearbeitet, die betroffenen 
Bereiche zeitnah wieder zu schließen und fachgerecht instand 
zu setzen. Ziel ist es, sowohl die Verkehrssicherheit als auch die 
gewohnte Nutzbarkeit von Straßen, Gehwegen und öffentlichen 
Flächen schnellstmöglich wiederherzustellen. Die ausführenden 
Unternehmen wurden entsprechend verpflichtet, die Arbeiten 
zügig abzuschließen und die betroffenen Flächen wieder in einen 
ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen.
Das Amt Tessin steht hierzu in engem Austausch mit allen Be-
teiligten und überwacht den Fortschritt der Maßnahmen kon-
tinuierlich.

Martin Krönke
Amtsleiter Bauverwaltung und Gebäudemanagement

Information zur Erhöhung  
der Grundgebühr  
für den Personalausweis
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,
hiermit möchte ich Sie über die Erhöhung der Grundgebühr für 
den Personalausweis informieren.
Seit dem 7. Februar 2026 beträgt die Grundgebühr für antrag-
stellende Personen ab 24 Jahren beim Personalausweis 46,00 
€ (vorher 37,00 €).
Für antragstellende Personen unter 24 Jahren beträgt die Grund-
gebühr nun 27,60 € (vorher 22,80 €).

Ihr Einwohnermeldeamt

Widerspruchsrecht gegen Daten-
übermittlungen nach dem Bundes-
meldegesetz (BMG)
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,
hiermit möchte ich Sie auf Ihr Widerspruchsrecht gegen die 
Weitergabe Ihrer Daten gemäß Bundesmeldegesetz hinweisen.
Gegen folgende Datenübermittlungen kann durch Ausübung 
eines Widerspruchsrechts die Weitergabe bzw. Übermittlung 
von Daten verhindert werden:
- Übermittlung von Daten an das Bundesamt für Wehrver-

waltung
- Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder Eheju-

biläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk
- Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage
- Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche Reli-

gionsgesellschaft, der nicht die meldepflichtige Person an-
gehört, sondern Familienangehörige der meldepflichtigen 
Person angehören

- Übermittlung von Daten an Parteien und Wählergruppen, 
u.a. bei Wahlen und Abstimmungen

Sie haben die Möglichkeit, Ihren Widerspruch schriftlich oder 
persönlich im Amt Tessin, Einwohnermeldeamt einzulegen. Eine 
Begründung ist nicht erforderlich. Der Widerspruch wird im Mel-
deregister unbefristet gespeichert, gilt allerdings nur für die 
jeweilige Gemeinde, in der Sie gemeldet sind. Wer noch weitere 
Wohnungen im Bundesgebiet hat, muss die Erklärung gegebe-
nenfalls auch gegenüber den anderen Meldebehörden abgeben.
Das Formular hierzu finden Sie unter folgendem Link:
- https://stadt-tessin.eu/formulare
Widerspruch gegen Datenübermittlung nach dem Bundesmelde-
gesetz

Ihr Einwohnermeldeamt
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fließt direkt in die Ausbildung und die gemeinsamen Aktivitä-
ten unserer Jugendfeuerwehr! 
#jugendfeuerwehr #spende #feuerwehr #dankeschön

Ausschreibung  
der Gemeinde Grammow
Die Gemeinde Grammow schreibt zum nächstmöglichen 
Termin nachstehende Teilfläche zur Pacht aus:

Gemar-
kung

Flur Flurstück Größe  
in m²

Nutzung

Grammow 2 17 ca. 1.500 Grünland
(siehe Flurkarte)
Mindestgebot Pachtzins: 100,00 EUR/jährlich
Pachtangebote richten Sie bitte in einem verschlossenen Um-
schlag mit dem Vermerk „Ausschreibung Pacht Grammow“ bis 
zum 30.04.2026 an:

Amt Tessin
Gemeinde Grammow
Alter Markt 1
18195 Tessin

Informationen unter:
Tel.: 038205/78132
Fax: 038205/78150
E-Mail: steuern@tessin.de
Die Gemeinde Grammow behält sich vor, von einer Verpach-
tung der Liegenschaften abzusehen oder sie erneut anzubie-
ten.
Die Verpachtung bedarf der Zustimmung der Gemeindevertre-
tung und für den Inhalt und der Richtigkeit der obigen Angaben 
wird keine Haftung übernommen.

Gemeinde Cammin
Altersjubilare:
am 20.04.2026
Herrn D. Wolff zum 85. Geburtstag
am 07.05.2026
Herrn Dr. S. Langhein zum 85. Geburtstag

Gemeinde Cammin OT Eickhof
Altersjubilare:
am 30.04.2026
Frau I. Düwel zum 90. Geburtstag

Gemeinde Cammin  
OT Prangendorf
Altersjubilare:
am 30.05.2026
Frau I. Zoels zum 85. Geburtstag

Ihr Bürgermeister
Wilhelm Stahlhut

Gemeinde Grammow
Altersjubilare:
am 02.05.2026
Frau H. Schnersch zum 85. Geburtstag
am 26.05.2026
Frau H. Ameling zum 90. Geburtstag

Ihre Bürgermeisterin
Inge-Lore Ehrlich

Gemeinde Selpin
Altersjubilare:
am 02.04.2026
Herrn A. Marks zum 75. Geburtstag
am 24.05.2026
Frau B. Rackow zum 75. Geburtstag

Ihr Bürgermeister
Uwe Töpper

Foto: © bittedankeschön_stock.adobe.com 
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Gemeinde Stubbendorf
Altersjubilare:
am 20.04.2026
Herrn H. Albrecht zum 90. Geburtstag
am 06.05.2026
Frau A. Sadkowiak zum 90. Geburtstag

Ihr Bürgermeister
Marcel Barnick

Blumenstadt Tessin
Altersjubilare:
am 31.03.2026
Herrn G. Languth zum 91. Geburtstag
am 02.04.2026
Herrn B. Bauer zum 90. Geburtstag
am 02.04.2026
Frau D. Schröder zum 75. Geburtstag
am 03.04.2026
Herrn W. Frimml zum 70. Geburtstag
am 04.04.2026
Herrn D. Möller zum 85. Geburtstag
am 10.04.2026
Herrn E. Pieper zum 70. Geburtstag
am 11.04.2026
Herrn G. Schult zum 75. Geburtstag
am 14.04.2026
Frau S. Bohm zum 75. Geburtstag
am 16.04.2026
Frau V. Klamfuß zum 85. Geburtstag
am 18.04.2026
Frau H. Müller zum 85. Geburtstag
am 22.04.2026
Frau I. Lehmann zum 70. Geburtstag
am 27.04.2026
Frau W. Sawannia zum 85. Geburtstag
am 28.04.2026
Frau B. Köpcke zum 75. Geburtstag
am 04.05.2026
Frau M. Krzyzanowski zum 75. Geburtstag
am 04.05.2026
Frau M. Möller zum 70. Geburtstag
am 10.05.2026
Herrn U. Lormes zum 70. Geburtstag
am 13.05.2026
Frau I. Basta zum 85. Geburtstag
am 14.05.2026
Herrn W. Schmidt zum 80. Geburtstag
am 15.05.2026
Frau D. Reuter zum 75. Geburtstag
am 15.05.2026
Herrn P.Lubitz zum 70. Geburtstag
am 16.05.2026
Frau C. Barkow zum 75. Geburtstag
am 16.05.2026
Frau H. Wedel zum 75. Geburtstag
am 17.05.2026
Frau R. Krause zum 70. Geburtstag
am 19.05.2026
Herrn K. Kunath zum 75. Geburtstag
am 23.05.2026
Frau E. Schäning zum 75. Geburtstag
am 26.05.2026
Frau L. Gießmann zum 70. Geburtstag

am 27.05.2026
Frau C. Goldbeck zum 95. Geburtstag
am 31.05.2026
Herrn K. Barkow zum 85. Geburtstag
am 31.05.2026
Herrn H. Körber zum 85. Geburtstag

Ehejubilare:

zur Goldenen Hochzeit
am 02.04.2026

Herrn M. Ladwig und Frau A. Ladwig

zur Goldenen Hochzeit
am 09.04.2026

Herrn G. Wedel und Frau H. Wedel

zur Diamantenen Hochzeit
am 06.05.2026

Herrn H. Nehls und Frau E. Nehls

zur Goldenen Hochzeit
am 28.05.2026

Herrn J. Diesing und Frau G. Diesing

Ihr Bürgermeister
Maik Ritter

Gemeinde Thelkow OT Kowalz
Altersjubilare:
am 08.05.2026
Frau U.Henningsen zum 75. Geburtstag

Ihr Bürgermeister
Erhard Skottki

Gemeinde Zarnewanz
Altersjubilare:
am 16.05.2026
Herrn E. Grebe zum 70. Geburtstag
am 22.05.2026
Herrn P. Krohn zum 80. Geburtstag

Ihr Bürgermeister
Holger Bloch

Die Veröffentlichung der Jubilare basiert auf dem Bundesmel-
degesetz § 50 Abs. 2. Danach darf lediglich der „70. Geburts-
tag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburts-
tag jeder folgende Geburtstag“ veröffentlicht werden.

Foto: © bittedankeschön_stock.adobe.com 
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Kita Regenbogen

Unsere beiden Kindergarten Gruppen, die Bienen und Eulen, der 
Kita „Zum Regenbogen“, haben das Rathaus besucht. Die für uns 
zuständige Amtsleiterin Frau Haas hat uns freundlich in Empfang 
genommen und begrüßt. Als erstes erzählte sie uns ein paar Sa-
chen über das Rathaus, das wir uns im Anschluss ansehen durften. 
Nachdem wir im Dachgeschoss waren, haben wir den Bürgermeis-
ter getroffen.
Herr Ritter lud uns in sein Büro ein und sprach kurz über seine Auf-
gaben und was in Tessin in Zukunft geplant ist.
Dann begleitete er uns auf der restlichen Führung. Am spannends-
ten fanden die Kinder die alte Zelle, die das Rathaus im Keller be-
herbergt. Wir hatten einen tollen Ausflug, für den wir uns bei allen 
Beteiligten bedanken.

Christian Völz & Maria Lange

Freie Plätze  
in der Vorschulgruppe
Ab dem 24.08.2026 sind in einem Kindergarten der Blu-
menstadt Tessin noch Betreuungsplätze frei.
Diese können ausschließlich an Kinder mit Geburtsdatum 
zwischen Juli 2020 und Juni 2021 vergeben werden.
Interessierte Eltern wenden sich bitte direkt an Frau Kluwe 
unter 038205/78111 oder kita@tessin.de.

500 Portionen Glück –  
ein Blick hinter  
die Kulissen unserer  
Tessiner Schulküche
Früh aufzustehen gehört bei uns zum Alltag. Täglich starten wir 
um 6.30 Uhr und ab dann herrscht in der Tessiner Schulküche 
Hochbetrieb.
Denn hier gilt, Bühne frei für rund 500 Portionen Schul- und 
Kita Essen.
Das ist ganz normaler Küchenalltag bei uns.
Unsere Zutaten wie Kartoffeln, Gemüse und Eier kommen regi-
onal, frisch und ohne lange Weltreise direkt aus der Umgebung.
Das bedeutet kurze Wege, viel Geschmack und ein gutes Ge-
wissen.
Gesund soll es sein, abwechslungsreich sowieso.
Wir kochen Kindgerecht. Steht Curry oder Chili auf unserem Plan, 
passen wir uns natürlich unseren kleinen Gästen an.
Bei uns gibt es keine kulinarische Langeweile. Nudel trifft auf 
Gemüse, Reis auf Hülsenfrüchte und unsere handgefertigten 
Soßen runden das Ganze ab. Alles sorgfältig geplant. Und na-
türlich stehen auch immer wieder die beliebten Klassiker mit auf 
dem Speiseplan, wie Jägerschnitzel mit Nudeln und Tomatensoße 
oder Senfei.
Unsere Tessiner Schulküche ist kein Ort für Fertiglösungen, son-
dern für echtes Handwerk.
Hier wird frisch gekocht, nicht aufgewärmt.
Und hier wird bewiesen, das gesundes Essen auch Spaß machen 
darf, sogar in großen Mengen.
Natürlich ist eine Schulküche kein Sterne Restaurant, aber wir 
arbeiten mit Sternmomenten. So zum Beispiel, wenn die Teller 
leer zu uns zurück kommen, oder wenn die Kinder sich Nach-
schlag holen.
Am Ende des Ta-
ges bleiben leere 
Töpfe, volle Bäu-
che und das gute 
Gefühl, etwas 
Sinnvolles getan 
zu haben.
Denn wir servie-
ren nicht einfach 
Mittagessen. Wir 
servieren Ener-
gie, Abwechslung 
und ein kleines 
Stück Heimat.
Und ganz ehrlich, 
das schmeck t 
man.

Anke Kölzow
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04.04.2026
Osterparty mit DJ MJelody 

im Volksparksaal

04.04.2026
Osterfeuer Gemeinde Thelkow 

Veranstaltungskalender
02.04.2026

 Osterfeuer Gemeinde Zarnewanz

04.04.2026
Zweites Tessiner Osterfest

Blumenstadt Tessin 
auf dem Mühlenberg

16.04.2026 
Bürgersprechtag im Rathaus  

04.04.2026
Osterfeuer Gemeinde Cammin

25.04.2026
Dritter Tessiner Frühlingslauf

04.04.2026
Osterfeuer Blumenstadt Tessin

30.05.2026
Saisoneröffnungsfeier Naturbad

“Tessiner Südsee”

11.04.2026 
Frühjahrsputztag Blumenstadt

Tessin

19.04.2026 
Vogelstimmenwanderung  
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Spendenaufruf für unsere Blumenstadt – Gemeinsam lassen wir
unseren Namen erblühen!

Unsere Stadt trägt einen wunderbaren Namen: Blumenstadt. Ein Symbol für Farbenpracht,
Lebensfreude und Gemeinschaft. Doch ein Name allein genügt nicht – wir möchten ihn 
mit Leben füllen.
Der vergangene Winter war jedoch besonders hart und hat vielen unserer Blumenbeete stark
zugesetzt. Frost, Schnee und lange Kälteperioden haben dazu geführt, dass zahlreiche Pflanzen den
Winter nicht überstanden haben. Umso wichtiger ist es jetzt, unsere Beete neu zu bepflanzen und
das Stadtbild wieder zum Blühen zu bringen.

Unter dem Motto „Kraut Funding“ (in Bezug auf dem *Crowdfunding*) rufen wir alle Bürgerinnen und
Bürger dazu auf, gemeinsam unser Stadtbild zum Blühen zu bringen. Mit Ihrer Spende pflanzen wir
neue Blumen, gestalten Beete und verschönern öffentliche Flächen.

Jeder Beitrag hilft, egal wie groß oder klein, unsere Blumenstadt noch lebendiger und einladender zu
machen.

So können Sie unterstützen:
 Spenden Sie für neue Blumen und Pflanzprojekte in unserer Stadt. Jeder Euro fließt direkt in die
Verschönerung unseres Stadtbildes.
 
Spendenkonto:
 Kontoinhaber: Stadt Tessin
 Bank: Ostseesparkasse
 IBAN: DE05 1305 0000 0245 1111 15
 BIC: NOLADE21ROS
 Verwendungszweck: Kraut Funding – Blumenstadt

Spendenbescheinigungen?
 Beachten Sie, dass Spendenbescheinigungen erst ab einer Spendenhöhe von 300 Euro ausgestellt
werden. Bei einer Spende bis 300 Euro genügt zur steuerlichen Absetzung ein Kontoauszug. Sollte
eine Spendenbescheinigung gewünscht und notwendig sein, so teilen Sie uns bitte auch Ihre
Anschrift auf der Überweisung mit. 

Anonym spenden?
Falls Sie Ihre Spende anonym tätigen möchten, vermerken Sie dies bitte auf der Überweisung.

Lassen Sie uns gemeinsam säen, pflanzen und erblühen –
Blumenstadt soll nicht nur so heißen, sondern auch blühen!

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung! 

Einfach mit der
Banking-App

scannen!
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Danksagung  
aus Vilz
Im Namen aller Vilzer möchte 
sich das Organisationskomi-
tee, des 47. Bauernballs, für 
die Unterstützung bedanken, 
bei:
der Stadt Tessin, Stefan 
Karnatz (S&T Fassaden), 
Ronny Schulz (RLD Rostock), 
Antje (Glow Time), Sandra 
Wodke (Nail Design), Frank 
Wodke (Innenausbau), Jan 
Borßim (Borßim Bau), Robert 
Sloksnat (FSK Sloksnat), Frank 
Hintze (Hintze KFT), Toni Leit-
ner (GSF-Reinigung), Maik Fal-
ke (Getränke Partner), Frank 
Teske (FT-Bau)

Die Organisatoren 2026

 „FEIERE OSTERN UND

  DANN DEINE BESTZEIT!“

JETZT

ANMELDEN 

RUNDKURS

PRANGENBERG
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tsv-einheit-tessin.de

3. TESSINER 25.04. ab 10.00 Uhr

                
         

         
   

FRÜHLINGSLAUFtsv-einheit-tessin.de

Aufruf zur Unterstützung für Mühlenhaus und Heimatmuseum
Unser Mühlenhaus und das damit verbundene Heimatmu-
seum soll wieder in neuem Glanz erstrahlen und Schritt für 
Schritt auf Vordermann gebracht werden. Dafür brauchen 
wir Ihre Unterstützung!
Gesucht werden engagierte Bürgerinnen und Bürger mit In-
teresse an Geschichte, Heimatpflege und Museumsarbeit. 
Besonders freuen wir uns über Menschen, die Erfahrung 
oder Fachkenntnisse mitbringen und uns dabei helfen kön-
nen, unsere alten, wertvollen und geschichtsträchtigen Aus-
stellungsstücke zu sichten, zu ordnen sowie fachgerecht zu 
kategorisieren und zu katalogisieren.

Wenn Sie Freude daran haben, sich aktiv einzubringen und 
einen wichtigen Beitrag zum Erhalt unserer lokalen Geschich-
te leisten möchten, dann melden Sie sich gerne bei uns.
Kontakt:
Kulturamt, Frau Teubner
Telefon: 038205 78121
E-Mail: kultur@tessin.de
Gemeinsam können wir unser Mühlenhaus und das Heimat-
museum wieder zu einem lebendigen Ort der Begegnung 
und Erinnerung machen!
Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!

Birke  
für Maibaum 
singen  
gesucht
Für unser traditionelles 
Maibaumsingen benöti-
gen wir jedes Jahr eine 
Birke als Maibaum. Für 
dieses Jahr konnten wir 
glücklicherweise bereits 
einen Baum organisie-
ren – die Suche hat sich 
jedoch als sehr schwierig 
erwiesen.
Deshalb suchen wir be-
reits jetzt Birken für die 
kommenden Jahre. Wer 
eine geeignete Birke zur 
Verfügung stellen kann, 
darf sich gerne beim Kul-
turamt bei Frau Teubner 
unter der Telefonnum-
mer 038205 78121 oder 
per Mail kultur@tessin.de 
melden.
Vielen Dank für Ihre Un-
terstützung!
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Erlebniswelt “Alte Zuckerfabrik”

Freizeit- und Wellnesscenter

Naturbad “Tessiner Südsee”

Kinder-Spiel-Park (Indoor)
Rutschenturm mit

Wellenrutschbahnen
Go-Kart-Bahn “Zuckerring”

Softball-Kanonen
Indoor-Kletterwand 

Eishalle (Dez. - Feb.) 

Hallenbad mit Whirlpool 
Saunalandschaft

Caravaning und Camping
Tennis

Minigolf 
Kegelbahn 
Massagen
Solarium
Fitness 

freizeit@tessin.de

25m Schwimmbahnen
ca. 2.700m² Wasserfläche

Kinderbecken
Rutsche und Sprunginsel

Beachvolleyballfeld
Fussballfeld
Spielgeräte

Bistro

www.freizeit-tessin.de

FREIZEITEINRICHTUNGEN  
  BLUMENSTADT TESSIN 

038205/66 366 

Tessiner Freizeit- und Wellness-Center
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Arbeitsplan 2026 Bereich Tessin
Stand: 06.11.2025
Datum Ort Einsatzzeit Veranstaltungsform
Mi., 29.04.2026 Tessin / Sanitz Kita 07:00 - 10:00 Uhr Kindersicherheit 

im Auto Kontrollaktion 100% geschnallt
Di, 05.05.2026 Tessin Sportplatz 07:30 - 12:30 Uhr Radfahrausbildung Grundschule Klasse 4
Di., 19.05.2026 Tessin Sportplatz 07:30 - 13:00 Uhr Radfahrausbildung Grundschule Klasse 4
Do., 28.05.2026 Cammin Grundschule 08:00 - 12:00 Uhr Radfahrausbildung Grundschule Klasse 4
Di., 09.06.2026 Cammin Grundschule 08:00 - 10:00 Uhr Radfahrausbildung Grundschule Klasse 4
Di., 09.06.2026 Cammin Kita „Spatzenhausen“ 10:00 - 13:00 Uhr. Verkehrserziehung Kindergarten
Do., 11.06.2026 Tessin Kita „Regenbogen“ 09:00 - 12:00 Uhr. Verkehrserziehung Kindergarten
Do., 18.06.2026 Tessin Kita „Villa Kunterbunt“ 09:00 - 12:00 Uhr. Verkehrserziehung Kindergarten
Sa., 20.06.2026 Tessin Stadtgebiet 13:00 - 17:00 Uhr Stadtfest Info-Stand, Rauschbrille, RTG
Di., 07.07.2026 Thelkow Kita „Schneckenhaus“ 09:00 - 12:00 Uhr. Verkehrserziehung Kindergarten
Do., 09.07.2026 Selpin Kita „Sternenkinder“ 09:00 - 12:00 Uhr. Verkehrserziehung Kindergarten
Di., 14.07.2026 Tessin Hort 09:00 - 13:00 Uhr Verkehrserziehung Hort ADAC Jugend Fahrrad Turnier
Mi., 22.07.2026 Tessin Marktplatz 09:00 - 13:00 Uhr Verkehrssicherheitstag Fahrradcodierung
Fr., 24.07.2026 Sanitz Feuerwehr 14:00 - 18:00 Uhr Verkehrssicherheitstag Fahrradcodierung
Di., 25.08.2026 Tessin Kita 07:00 - 10:00 Uhr Kindersicherheit 

im Auto Kontrollaktion 100% geschnallt
Di., 01.09.2026 Tessin Cammin. 08:00 - 11:00 Uhr Aktion „Brems Dich – Schule hat begonnen“ Schulweg-

sicherung an der Grundschule
Do., 03.09.2026 Rostock Globusmarkt 10:00 - 17:00 Uhr Verkehrssicherheitstag Fahrradcodierung
Sa., 19.09.2026 Rostock Barnstorfer Wald 11:30 - 16:00 Uhr Verkehrssicherheitstag Fahrradcodierung VW HRO
Sa., 19.09.2026 Selpin Festplatz 10:00 - 16:00 Uhr Unterstützung Erntedankfest Rauschbrille, 

RTG, Infostand
Fr., 04.12.2026 Rostock Umgebung 17:00 - 21:00 Uhr Vereinsveranstaltung Jahresabschluss

NACHRUF
TIEF BEWEGT NEHMEN WIR ABSCHIED VON

GÜNTER EICKFELDT
14.05.1938 – 08.01.2026

Günter Eickfeldt war dem TSV Einheit Tessin von 1863 e. V. über 
viele Jahre hinweg verbunden. In dieser Zeit übernahm er 

Verantwortung im Verein, unter anderem als Abteilungsleiter im 
Fußballbereich, und gestaltete das Vereinsleben aktiv mit.

Sein Wirken bleibt Teil der Geschichte unseres TSV.
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und allen Angehörigen.

VORSTAND
TSV Einheit Tessin von 1863 e.V.

Handarbeitsnachmittag in Selpin
Der Handarbeitsnachmittag in Selpin findet jeden 2. Mittwoch 
im Monat um 14:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Selpin 
statt. In gemütlicher Runde wird gemeinsam gestrickt, gehäkelt 
und sich ausgetauscht. Neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sind jederzeit herzlich willkommen.
Anmeldungen und weitere Informationen bei Ute Bredemeier 
unter Tel.: 0160 7837024.

Die nächste Ausgabe  
erscheint  

am Freitag, dem 5. Juni 2026.
Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge  

ist Mittwoch, der 20. Mai 2026.

Annahmeschluss für Anzeigen ist Mittwoch,  
der 20. Mai 2026.
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Frühling in Selpin – Rückblick und Ausblick des Fördervereins

Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen ist auch in Selpin der 
Frühling angekommen. Die Tage werden länger, die Natur erwacht 
und überall spürt man neue Energie. Genau diese Aufbruchs-
stimmung war auch bei unserem diesjährigen Ostermarkt am 28. 
März 2026 rund um den Alten Kornspeicher zu erleben.
Viele Besucherinnen und Besucher aus Selpin und den umliegen-

den Gemeinden haben den Weg zu uns gefunden und gemeinsam 
mit uns einen schönen Nachmittag verbracht. Besonders die 
Ostereiersuche für die Kinder sorgte für strahlende Gesichter.
Dazu gab es Kaffee und Kuchen, Leckeres vom Grill und gemüt-
liche Gespräche am Osterfeuer. Für uns als Förderverein ist es 
immer wieder schön zu sehen, wie solche Veranstaltungen Men-
schen zusammenbringen und unsere Dorfgemeinschaft stärken.
Dafür möchten wir uns bei allen Gästen, Helfern und Unterstüt-
zern ganz herzlich bedanken.
Nach einer gelungenen Frühlingsveranstaltung richtet sich unser 
Blick nun bereits auf das nächste große Highlight im Dorfleben, 
das traditionelle Erntedankfest am 12.September 2026. Die ers-
ten Vorbereitungen dafür laufen bereits an. Wie jedes Jahr soll 
es wieder ein Fest für die ganze Familie werden, mit vielen Be-
gegnungen, guter Stimmung und einem lebendigen Dorfleben.
Damit solche Veranstaltungen überhaupt möglich sind, braucht 
es engagierte Menschen, die mit anpacken. Der Förderverein 
der Freiwilligen Feuerwehr Selpin freut sich deshalb immer über 
neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Wer Lust hat, sich mit Ide-
en, Zeit oder einfach mit guter Laune einzubringen, ist jederzeit 
herzlich willkommen. Bei uns geht es nicht nur um Organisation, 
es geht vor allem um Gemeinschaft, Zusammenhalt und darum, 
gemeinsam etwas für unsere Gemeinde auf die Beine zu stellen.
Wer Interesse hat, darf uns gerne ansprechen oder einfach bei 
einer unserer Veranstaltungen vorbeischauen.
Wir freuen uns auf viele weitere schöne Begegnungen im Jahr 
2026 und darauf, gemeinsam mit euch das Dorfleben in der Ge-
meinde Selpin aktiv zu gestalten.

Euer Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Selpin e. V.

Große Freude bei unserer Kinder- und Jugendfeuerwehr in Thelkow
Strahlende Gesichter, stolze Kinder und ganz viel Teamgeist – 
so lässt sich ein besonderer Moment bei unserer Kinder- und 
Jugendfeuerwehr beschreiben.
Im vergangenen Jahr hat der Förderverein der Freiwilligen Feu-
erwehr Thelkow e.V. an der Spendenaktion des Ball Légers teil-
genommen. Die Freude war riesig, als wir erfahren haben, dass 
wir einen Gutschein im Wert von 1.000 Euro von City Sport 
Rostock in Kooperation mit Scanhotels gewonnen haben. 
Für uns war sofort klar: Diese Unterstützung soll direkt unserem 
Feuerwehrnachwuchs zugutekommen.
Mit dem Gutschein konnten wir Hoodies für unsere Kinder- 
und Jugendfeuerwehr anschaffen. Neben ihrer Einsatzkleidung 
haben die Kinder nun endlich auch eine einheitliche Kleidung für 
Wettkämpfe, Veranstaltungen und gemeinsame Ausflüge. Das 
stärkt nicht nur das Gemeinschaftsgefühl – es macht unsere 
jungen Feuerwehrkameradinnen und -kameraden auch sichtbar 
als das, was sie sind: ein starkes Team.
Ein besonderes Highlight ist der Schriftzug und das Logo, die 
von der Designerin Anne Kranz-Mogel von formbund entwor-
fen wurden. Mit viel Gespür für unsere Feuerwehr ist ein Design 
entstanden, das perfekt zu unserer Nachwuchsabteilung passt. 

Auf dem Rücken der Hoodies ist außerdem das neue Scanhotels-
Logo zu sehen – als Zeichen der großartigen Unterstützung.
Am 05. Februar war es dann endlich soweit: Peter von City 
Sport Rostock kam persönlich nach Thelkow, um die Hoodies 
zu übergeben. Die Begeisterung bei den Kindern war sofort zu 
spüren. Die neuen Pullover wurden voller Stolz entgegen genom-
men, angezogen und natürlich gleich präsentiert.
Es wurde viel gelacht, und die Freude über die neuen Hoodies 
war ansteckend. Auch ein kleines Video für unsere Social-Media-
Kanäle entstand dabei – ein wunderbarer Moment, der zeigt, 
wie viel Zusammenhalt und Begeisterung in unserer Kinder- und 
Jugendfeuerwehr steckt.
Solche Augenblicke machen deutlich, wie wichtig solche Unter-
stützungen sind. Unsere Kinder sind die Feuerwehr von mor-
gen, und ihr Engagement verdient Anerkennung und Förderung.
Im Namen des Fördervereins freuen wir uns, dass solche tollen 
Aktionen möglich gemacht werden. Jede Unterstützung stärkt 
Gemeinschaft, Motivation und den Stolz unserer jungen Feuer-
wehrkameradinnen und -kameraden.

Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Thelkow e.V.

� �
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Veranstaltungen Kirchengemeinde Cammin-
Petschow April/Mai 2026

Gottesdienste
Karfreitag, 03.04.26
15.00 Uhr Kirche Petschow mit Regionalchor 

u. Abendmahl
Ostersonntag, 05.04.26
10.00 Uhr Kirche Cammin Familiengottesdienst mit 

anschließ. Osternestersuche für die Kinder
Fr. 10.04.26
17.00 Uhr Kirche Petschow Kath. Wortgottesdienst
So. 19.04.26
10.00 Uhr Kirche Petschow
Fr. 01.05.26
11.00 Uhr Friedensandacht am Paulastein 

mit Vorstellung der Konfirmanden 
u. anschließendem Picknick

Fr. 08.05.26
17.00 Uhr Kirche Petschow Kath. Wortgottesdienst
Himmelfahrt, Do. 14.05.26

Gemeindeausflug in die Vineta-Stadt Barth
So. 17.05.26
10.00 Uhr Kirche Petschow
Pfingstsonntag, 24.05.26
11.00 Uhr Konfirmation in der Kirche Cammin 

mit Hlg. Abendmahl
Sa. 06.06.26
14.00 Uhr Festveranstaltung Kirche zum Dorfjubiläum 

„800 Jahre Cammin“
So. 07.06.26
14.00 Uhr Schlagergottesdienst Kirche Cammin
Kirchenchor: 
wöchentlich, dienstags 19.30 Uhr Pfarrhaus Cammin

Strickcafe: 
11.04.26 / 09.05.26 15.00 - 17.00 Uhr Pfarrhaus Cammin
Treffen am 2. Samstag im Monat

Eltern-Kinder-Treff: 01.04.26 / 06.05.26, 15.30 - 17.00 Uhr, 
Pfarrhaus Cammin
jeder 1. Mittwoch im Monat, Treffpunkt für Eltern mit Kindern, 
Geschwistern und Freunden

Konfitreff: dienstags 28.04.26 / 19.05.26 17.00-18.30 Uhr 
Pfarrhaus Cammin
11.04./12.04.26 Pilgern im Camminer Wald 
mit Übernachtung im Pfarrhaus
17.04./18.04.26 Regionaler Kindertag / 
Pilgern mit Übernachtung

Freitag: 05.06.26 Konfi-Abschlussfest Pfarrscheune Cam-
min ab 18.00 Uhr
Ökumen. Osterfrühstück: Mi. 08.04.26, 9.00 Uhr, Dorfge-
meinschaftshaus Lieblingshof für Senioren aus Cammin 
und Petschow
Gemeindeabend: Vorträge zur Geschichte des Ortes -  
800 Jahre Cammin „Die kleinen Leute in Cammin“,  
Fr. 17.04.26, 19.00 Uhr, DGH Cammin, Referent: Dr. Axel Lu-
binski

Freude beim Feuerwehrnachwuchs 
über großzügige T-Shirt-Spende
Am gestrigen Freitag wurden 
unsere Kinder und Jugendlichen 
von Jan Mrosack und Anne Weiß 
mit neuen T-Shirts überrascht. 
Eine wirklich tolle Geste!
Die Überraschung kam genau 
zur richtigen Zeit, denn heute 
nimmt unsere Jugendfeuerwehr 
mit 8 Kindern am Brennballtur-
nier in Güstrow teil und kann 
dort direkt in den neuen Shirts 
antreten.
Im Namen unseres Jugendwarts 
„Mölli“ Andy Mölli Möller sowie 
unseres Betreuers Gunnar 
Gehrke möchten wir ein riesiges 
Dankeschön für diese großartige 
Unterstützung sagen.
Die Kinder- und Jugendfeuerwehr Thelkow hat sich riesig über 
diese Überraschung gefreut!

Bekanntmachung der Tessiner 
Wohnungsbaugesellschaft mbH
Jahresabschluss zum 31.12.2024
Die DOMUS Steuerberatungs-AG erteilte der Tessiner Wohnungs-
baugesellschaft mbH nach der Prüfung des Jahresabschlusses 
zum 31. Dezember 2024 sowie des Lageberichts des Geschäfts-
führers einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.
Der Landesrechnungshof hat mit Übersendungsschreiben vom 
26.02.2026 den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 
zum 31. Dezember 2024 der Tessiner Wohnungsbaugesellschaft 
mbH ohne eigene Feststellung an uns weitergeleitet.
In der Gesellschafterversammlung am 3. Dezember 2025 erfolgte 
die Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlus-
ses 2024 und dieser wurde genehmigt. Der im Geschäftsjahr 2024 
ausgewiesene Jahresüberschuss von 609,2 TEUR wird mit dem 
Gewinnvortrag von 2.335,5 TEUR verrechnet und nach Dotierung 
der gesellschaftsvertraglichen Rücklage in Höhe von 60,9 TEUR 
verbleibende Bilanzgewinn von 2.883,7 TEUR auf neue Rechnung 
vorgetragen.
Der Jahresabschluss mit Lagebericht 2024 wird vom Zeit-
punkt der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an für 
7 Tage in den Geschäftsräumen der Tessiner Wohnungs-
baugesellschaft mbH in der St.-Jürgen-Str. 1 in 18195 Tessin 
öffentlich ausgelegt.
Tessin, 12.03.2026

gez. Michael Radel
Geschäftsführer



Tessiner Land	 – 18 –	 Nr. 02/2026

Herzliche Einladung zu Veranstaltungen unserer Kir-
chengemeinde:
2.4. Gründonnerstag
17:00 Uhr Gutshaus Vilz: Tischabendmahl
3.4. Karfreitag
15:00 Uhr Kirche Tessin: Gottesdienst
5.4. Ostersonntag
6:00 Uhr Kirche Tessin: Lichtfeier am Ostermorgen
10:00 Uhr Kirche Thelkow: 

Familiengottesdienst mit Ostereiersuche
6.4. Ostermontag
17:00 Uhr Pfarrgarten Tessin: Osterfeuer
11.4. (Sonnabend)
19:00 Uhr Kirche Vilz: Taizé-Andacht
3.5. Sonntag Kantate
10:00 Uhr Kirche Tessin: Bläsergottesdienst

Friedhofsarbeitseinsatz Petschow  
Sa 18.04.26 9.30 - 11.30 Uhr
mit Imbiss

Bitte Laubharke, Ast- und Rosenschere mitbringen!

Leitung: Bruno Raschke und Pastorin Froesa-Schmidt

Liebe Leser des Amtsblatts,
wenn Sie dieses Heft im Briefkasten finden, stehen die Oster-
feiertage unmittelbar vor der Tür. Viele freuen sich auf ein paar 
freie Tage, auf Zeit mit der Familie, auf einen Spaziergang im 
Frühlingslicht oder vielleicht einfach darauf, einmal durchzu-
atmen. Nach den langen Wintermonaten verändert sich jetzt 
spürbar etwas: Die Tage werden heller, die Luft milder, in Gär-
ten und Parks zeigen sich die ersten Blüten. Man merkt: Das 
Leben kehrt zurück.
Der Frühling hat etwas Ermutigendes. Jahr für Jahr erinnert er 
uns daran, dass Stillstand nicht das letzte Wort hat. Was im 
Winter kahl und leblos wirkt, beginnt wieder zu wachsen. Zwei-
ge treiben aus, Wiesen werden grün, und vielerorts hört man 
wieder das Zwitschern der Vögel. Diese Erfahrung kennen und 
schätzen Menschen ganz unabhängig davon, ob sie sich kirch-
lich verbunden fühlen oder nicht.
Genau in diese Zeit hinein fällt das Osterfest. Für Christen ist 
es das wichtigste Fest des Jahres. Wir feiern die Auferstehung 
Jesu Christi. Die biblische Osterbotschaft sagt: Das Leben ist 
stärker als der Tod. Hoffnung kann stärker sein als Angst. Und 
auch dort, wo Menschen meinen, am Ende zu stehen, kann 
Gott einen neuen Anfang schenken.
Diese Botschaft ist älter als unsere Zeit – und zugleich erstaun-
lich aktuell. Denn auch heute erleben viele Menschen Sorgen, 
Unsicherheit oder Belastungen im persönlichen Leben, in der 
Gesellschaft oder in der Welt. Gerade deshalb tut es gut, sich 
daran erinnern zu lassen: Dunkelheit und Karfreitag haben 
nicht das letzte Wort. Auf sie folgt Ostern.
Vielleicht kann diese Osterbotschaft auch im ganz normalen 
Alltag einen Platz finden. Sie zeigt sich überall dort, wo Men-
schen einander neu begegnen, wo Streit beigelegt wird, wo 
jemand Mut fasst, wieder aufzustehen oder einem anderen 
beizustehen. Jeder kleine Schritt zum Guten ist ein Stück ge-
lebte Hoffnung.
Ostern lädt deshalb nicht nur zum Feiern ein, sondern auch 
zum Aufatmen. Es erinnert daran, dass das Leben mehr bereit-
hält, als wir manchmal sehen können. Und es ermutigt dazu, 
mit Zuversicht nach vorn zu schauen.
Ich wünsche Ihnen allen frohe und gesegnete Ostertage – mit 
Zeit zur Erholung, mit guten Begegnungen und mit vielen klei-
nen Zeichen der Hoffnung im Frühling.

Herzliche Grüße

Ihr Pastor
Christian Hasenpusch




